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AN FRA GE B E A N TW 0 R T U .NG 
======================================= 

In Beant"lortung der von den Abgeordneten Dr. SCHMIDT und 
Dr~ BROESIGKE am 1.601978 gemäß § 91 des Geschäftsordnungs­
gesetzes 1975 p Bundesgesetzblatt Nro 410~ an mich gerichte­
ten schriftlichen Anfrage Nro 190a/S p betreffend Einfüh~ung 
eines Permanenzdienstes bei der Interpo19 beehre ich mich 
mitzuteileng 

Es entspricht nicht den Tatsachen» daß im Rahmen der 
Gruppe D (Kriminalpolizeilicher Dienst) des Bundesmini­
steriums für Inneres, die innerhalb des Ressorts die Auf­
gaben des österreichischen Landeszentralbüros der INTERPOL 
wahrnimmt, kein Nachtdienst versehen wird; "ebenso erscheint 
die Annahme verfehlt, daß sämtliche InterpolsteIlen anderer 
"Länder in Permanenz besetzt sind. Zur näheren Erläuterung 
-darf ich folgendes ausfUhren~ 

_ Sowohl beim Generalsekretariat der INTERPOL in Paris, als 
auch bei den einzelnen nationalen Zentralbüros der Mit­
gliedsländer der INTERPOL wird der Diellstbetrieb grundsätz­
lich im Rahmen von normalen Bürostunden durchgeführt; außer­
halb dieser Normalbürostunden haben die Landeszentralbüros 
jederzeit zur Entgegennahme dringender Mitteilungen erreich­
bar zu se.ino Die BUrostunden des Generalsekretariates und 
der wichtigsten mit INTERPOL "lien korrespondi'9renden natio­
nale:n Zentralbüros sind wle folgt festgelegt: 
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Generalsekretariat~ 09,,00 Uhr bis 1;],,,15 Uhr, 
Samstag und Sonntag geschlossen;. 

Bundesrepublik Deutschlandg 07.30 ~~r bis 16000 Uhr 9 

Sa.mstag und Sonn-tag geschlossen; 

Frankreichg· 09000 Uhr bis 12000 Uhr und 15 .. 00 Uhr bis 19.00 Uhr, 
Sonntag geschlossen; 

'Großbritannien: durchgehend 24 Stunden geöffnet; 

Italien: Montag bis Freitag~ 08000 Uhr bis 14eOO tfnr\Uld 

15000 Uhr bis 17030 Uhr, 
Samstagg 08000 Uhr bis 14.00 TJhr, 
Sonntag geschlossen; 

Jugoslawien~ 07~00 Uhr bis 15DOO Uhr, 
Samstag und Sonntag geschlossen; 

Schweizg 07030 Uhr bis 11045 Uhr und 13030 Uhr bis 18.00 Uhr, 

Samstag und Sonntag geschlossen" 

Aus dieser Ubersicht ergibt sich g daß lediglich INTERPOL 
London einen durchgehend 2l~-stündigen Dienst hat 9 während 
bei den übrigen nationalen Zentralbüros über die Normal­
bürostunden hinaus ein Permanenzdienst für die Entgegennahme 
wichtiger Nachrichten eingerichtet ist" 

In Österreich besteht folgende R~gelung~ 

Die normalen Bürostunden der Gruppe D des Bundesministeriums 
für Inneres sind Montag bis Freitag von 08000 Uhr bis 16000 

Uhr 0 Der Permanenzdienst außerhalb dieser NormalbUrostunden 
wird '\f/ie folgt gehalteng FUr die Zeit von Montag bis Freitag 
16000 Uhr bis 22000 Uhr und an Samstagen~ SOlUl- und Feier­
tagen von 08,,00 Uhr bis 18000 Uhr 1st ein Journaldienst ei.n­
gerichtet 0 Dieser J'ournaldienst wird jeweils von einem rechts­

kundigen Beamten u.nd drei Kriminalbeamten .Lm A;mtsg,§"QäuQ.~ 
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der GruppeD, "lien 9 .. , Roßauer . Lände ·1, versehen. In der 
gleichen Zeit ist auch die Funkstelie von INTERPOL Wien. 
besetzt. Nach Beendigung dieses Journaldienstes um 22000 
Uhr (bzw~ an Samstagen und SOYllltagen um 18.00 Uhr) besteht 
fUr die zum Journaldienst eingeteilten Beamten bis 08.00 

Uhr des nächsten Tages (Beginn der Normalbürostunden an 
Arbeitstagen bzw. Beginn des Journaldienstes an Samstagen, 
Sonn- und Feiertagen) eine sogenannte Rufbereitschaft. 

Dies bedeutet, daß sich die zur. Rufbereitschaft eingeteil­
ten Beamten in ihrer Wohnung aufzuhalten haben, wo sie 
jederzeit telefonisch, allenfalls UberFunkruf, erreicht 
werden können. \'Tährend dieser Rufbereitschaft~ind die 
Fernsprechvermittlung und die Fernschreibstelle in der 
Roßauerkaserne zu!' Entgegennahme dringender INTERPOL-III! t­
teilungen besetzto Die Fernsprechvermittler und Fern­
s·chreiber sind angewiesen, einlangende unaufschiebbare lJIit­
teilungen sofort an die in Rufbereitschaft befindlichen 
Beamten im telefonischen Wege mitzuteilen. Darüberhinaus 
kann sich der Telefonvermittler auch an den im Kommando­
raum des Bundesministeriums für Inneres im Amtsgebäude 
Wien 1., Herrengasse 7, unabhängig von der INTERPOL Wien 
Dauerdienst versehenden Kriminalbeamten wenden. 

Schließlich werden dringende telefonische Auslandsanfragen 
dem rechtskundigen Beamten im dir.ekten Wege von der Fern­
sprechvermittlung in der Roßauerkaserne an seinen privaten 
Telefonanschluß durchgestellt. Erfordert es die Wichtigkeit 

- -der Sache, sind die zur Rufbereitschaft eingeteilten Beamten 
verpflichtet, ihren Dienst im Amtsgebäude in Wien 90' Roßa.uer 
Lände 1, unverzüglich aufzunehmen. 

Abgesehen davon wird bei Ereignissen, deren Tragweite be­
reits im Rahmen des Anwesenheitsdienstes abgeschätzt 
werden kann, d.er Journalbeamt:e zur Anwesenh~itim Amtsge­
bäude anstelle der Rufbereitschaft verhalten. 
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Es ist in den letzten Jahren immer wieder vorgekommen, daß 
die den Journaldienst versehenden Beamten wegen Gringender 
Amtshandlungen über 22.00 Uhr hinaus PülweserJleitsdienst 
verrichten mußten; es ist auch die Regel, daß die Beamten 
während der Nachtzeit fernmündlich oder im Funkwege in An·· 
spruch genommen werdeno Es ist aber seit '1976 nur ein einziges 
Mal der Fall eingetreten p daß die in Rufbereitschaft be­
findlichen Beamten während der Dauer dieser Rufbereitschaft 
ihre Dienststelle aufsuchen mußten. Dies zeigt, daß die be­
stehende Regelung der Diensteinteilung bei. der INTERPOL ''lien 
auch angesichts der Entwicklung der Kriminalität als aus­
reichend bezeichnet werden ka~~; dies umsomehr, als diese 
Dienststelle ja lediglich als Verrnittlungsstelle fungiert, 
während die eigentliche exekutive Tätigkeit bei den Sicher­
heitsbehörden erster Instanz liegt und von diesen l~nd um 
die Uhr versehen wirdo 

Die Einrichtung eines 24-stündigen P~wesenheitsdienstes bei 
der INTERPOL Wien wUrde erhebliche zusä.tzliche Kosten verur­
sachen, die im Hinblick auf die geschilderten Verhältnisse 
zumindest derzeit nicht gerechtfertigt erscheinen. Es ist 
selbstverständlich p daß die Entwicklung auf dem Gebiete der 
internationalen V~rbrechensbekämpfung fortlaufend aufmerk­
sam verfolgt wird und daß das Ausmaß der Permanellzdienste im 
!3edarfsfalle sofort angepaßt würdeu 
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